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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0188/2017  Datum: 13.04.2017

Baudezernent 

Verfasser: 66-Tiefbauamt Az: 66.2/Br 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

29.06.2017 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

19.06.2017 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Fachbereichsausschuss IV 

 

23.05.2017 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Änderung Straßenausbau  „Am Rübenacher Wald„ 
 
Beschlussentwurf:  
Der Stadtrat beschließt, in Abänderung des Lageplanes Nr. 7.1 (Stadtratsbeschluss am 
16.02.2001 in Gestalt des Änderungsplanes Nr. 01.140/06.10/02.01 vom 17.12.2010), den 
Lageplan Nr.: 01.140/04.17/02.01 für den Ausbau der Straße „Am Rübenacher Wald“. 
. 
 
 
Begründung:  
In der Sitzung des Stadtrates am 16.02.2001 wurde der Straßenausbau der Industriestraße 
„Am Rübenacher Wald“ von der L 125 bis zur Einmündung in die L 52 in Höhe der Esso-
Tankstelle beschlossen (Lageplan Nr. 7.1).  
Bestandteil dieser Beschlussfassung war eine im Kurvenbereich der Straße ‚Am Rübenacher 
Wald‘ in südwestlicher Richtung anschließende 110 m lange Stichstraße mit einer separaten 
Zu- und Abfahrt für die geplante Ausweisung von (LKW-)Stellplätzen auf der vormals städt. 
Fläche Parz. 1046, sowie ein angedachter Anschluss in südlicher Richtung.  
Zur Erweiterung des Autohofes wurde diese Fläche jedoch veräußert. Tatsächlich wurde die 
Straße ‚Am Rübenacher Wald‘ im südwestlichsten Bereich nur mit einer 90° Kurve 
ausgebaut.  
 
Um das Verfahren zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die Straße „Am Rübenacher 
Wald“ final rechtssicher abschließen zu können, muss das Ausbauprogramm der 
Beschlussfassung aus 2001 auf die tatsächlich ausgebauten Erschließungsanlagen reduziert 
werden. 
Eine eventuelle künftige Erschließung der südlich der Straße Am Rübenacher Wald gelegenen 
Flächen durch eine neu zu projektierende Verkehrsanlage bleibt hiervon unberührt. Diese ist 
zu gegebener Zeit durch eine neue Ausbauplanung den dann zu erwartenden 
Verkehrsverhältnissen anzupassen. 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 
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Eine korrigierende Beschlussfassung in 2010 hatte die Aufweitung der Einmündung auf die L 
52 und die Fußwegeführung zum Inhalt. 
Die Vorlage ist zur Beratung im Ortsbeirat Rübenach angemeldet. Über das Ergebnis wird im 
FBA IV unterrichtet. 
 
Kosten für Grunderwerb oder Straßenbau entstehen nicht. 
 
 
Anlagen:  
Lageplan 7.1 
Lageplan Nr.: 01.140/06.10/02.01 
Lageplan Nr.: 01.140/04.17/02.01 
 
 
Historie: 
Beschluss Ausbau 16.02.2001 (Lageplan 7.1) 
Änderung Ausbauprogramm 17.12.2010 (BV/0713/2001, Lageplan Nr. 01.140/06.10/02.01)   
 


